Badminton-Bezirk Mittelfranken
Nürnberg, im Juni 2011
      - Spielausschuss -

An
alle Badminton-Vereine

Bezirk Mittelfranken

Anhang zu den Durchführungsbestimmungen des BBV-Bezirks Mittelfranken

1. Einladung zu den Spielen gem. § 38 (1) BBV-SpO

Gemäß § 38 (1) BBV SpO hat der Heimverein den Gegner mindestens 10 Tage vor dem angesetzten Spieltag über den Spielort und den genauen Spieltermin zu unterrichten. Der einladende Verein sollte sich darüber auch eine Bestätigung einholen, falls die Einladung nicht per Einschreiben erfolgt ist. Abweichend von der Spielordnung ist es für Mittelfranken ausreichend nur der Zentralen Ergebnisstelle ein Kopie der Einladung zu senden. Der Versand an Spielleitende Stelle und Sportwart ist nicht erforderlich. 
Soweit zur Theorie; in der Praxis war es bisher nicht zwingend notwendig, sich den Empfang der Einladung bestätigen zu lassen. Durch das Medium E-Mail ist es jedoch sicherlich we​sentlich einfacher geworden, notwendige Nachrichten zu versenden und eine entsprechende Empfangsbestätigung auf gleiche Weise anzufordern. Allerdings hat der Versand per E-Mail offiziell keinen rechtsgültigen Charakter und muss daher von beiden Seiten entsprechend vereinbart sein. 

In der Vergangenheit sind einige Einladungen zu spät und teilweise erst nach Aufforderung durch den Gastverein verschickt worden. Die Heimvereine sind verantwortlich, dass der Gastverein form- und fristgerecht gem. § 38 (1) BBV SpO informiert ist. Andernfalls liegen nicht alle Voraussetzungen für das angesetzte Spiel vor und dieses muss ggf. für den Heimverein als verloren durch „Nichtantreten“ gewertet werden. 
Sobald die Zweitschriften der Einladungen bei der Zentralen Ergebnisstelle vorliegt, werden die Daten auf der Rückseite der aktuellen Tabelle eingetragen, auf der Homepage des Bezirks veröffentlicht und stehen damit allen Vereinen zur Verfügung. Dieser Service entbindet jedoch den Heimverein nicht von der Pflicht eine persönliche Einladung an die Gastvereine zu versenden. Es soll dadurch lediglich erreicht werden, dass im Einzelfall eine zusätzliche Informationsquelle zur Verfügung steht. Die Eintragungen sind vorsorglich durch die beteiligten Vereine nochmals zu überprüfen. Unstimmigkeiten bitte an die zentrale Ergebnisstelle melden.

Sollte spätestens 10 Tage vor dem Spieltermin keine Einladung beim Gastverein vorliegen, aber Termin und Uhrzeit auf der Rückseite der jeweiligen Tabelle eingetragen sind,  wird der Versand der Einladung vorausgesetzt. Der Gastverein hat in diesem Falle die Verpflichtung, sich Termin, Uhrzeit und Spielort (Anschrift der Halle) vom Heimverein nochmals bestätigen zu lassen. 
Da die Tabellen mit den rückseitig aufgeführten Terminen zum ersten Spieltag der Vorrunde noch nicht vorliegen können, sind entsprechende Recherchen in Kroton durchzuführen, da die Termine dort parallel durch die zentrale Ergebnisstelle eingetragen werden.

Wie von den Vereinen - bis auf sehr wenige Ausnahmen - bereits praktiziert, wird empfohlen, alle Einladungen zu den Heimspielen bereits vor Beginn der Saison zu versenden. 

2. Korrektur der Mannschaftsaufstellung durch den Spielausschuss

In Einzelfällen kann der Spielausschuss die Mannschaftsaufstellung bezüglich des Einsatzes  einer/s Spielers/in bei Einsatz in einer höheren Mannschaften durch einem speziellen Vermerk ergänzen 
Nachfolgend einige mögliche Beispiele solcher Vermerke :

Beispiel 1: 
Vermerk des SpA: 

Spieler Mustermann: „Bei Einsatz in 1. Mannschaft ( 1. HD und H1           oder alternativ
Spieler Mustermann: „Bei Einsatz in 1. Mannschaft ( 1. HD und hinter H2

Erläuterung zur Einzelaufstellung:

Die Reihenfolge H1 bis H4 ist entsprechend des Vermerkes neu zu bilden. Alle dem Spieler Mustermann nachgeordneten Spieler sind jeweils eine Stufe nach unten zu verschieben.
Die Herreneinzel sind dann auf Basis der neu gebildeten Reihenfolge aufzustellen.

Erläuterung zur Doppelaufstellung:

Sollten in den beiden HD nur H1 bis H4 eingesetzt werden, muss der Spieler Mustermann  im 1. HD spielen (Kurzfassung: Hx (= Mustermann) nur 1. HD
Achtung: Kommt ein Ersatzspieler zum Einsatz (außer Spieler Mustermann) , hat § 41 Nr. 8 BBV-SpO Vorrang. Bspw. kann Mustermann bei Einsatz eines (weiteren) Ersatz​spielers mit diesem durchaus im 2. HD spielen. 
Beispiel 2:
Vermerk des SpA: 

Spieler Mustermann: „Bei Einsatz in 1. Mannschaft ( 1. HE“

Erläuterung:

Auch hier gilt: Die bisherigen H1 bis H4 werden in dieser Begegnung jeweils um eine Stufe nach unten verschoben (aus dem ehemaligen H1 wird H2, aus H2 wird H3 usw.). Die drei HE sind gem. der neuen Reihenfolge aufzustellen. Sollte der ehemalige H4 (jetzt H5) zum Einsatz kommen, wäre er bei der Doppelaufstellung als Ersatzspieler zu betrachten. Andernfalls sind die HD aus einer der drei abgegebenen Aufstellungsvarianten zu bilden.
3. Spielbeginn (spätestens 30 Min. nach Anfangszeit)

Sollte zum eigentlichen Spielbeginn eine Mannschaft nicht komplett sein (mind. 4 Herren und zwei Damen), so ist spätestens 30 Minuten nach offiziellem Spielbeginn die Mannschaftsauf​stellung aus den anwesenden Spielern zu erstellen und in den Spielberichtsbogen einzu​tragen. 

Der Spielausschuss weist ausdrücklich darauf hin, dass es sportlich nicht als unfair anzusehen ist, wenn eine Partei sich auf diesen Punkt der Spielordnung beruft und die Begegnung regelkonform beginnen will. Andernfalls kann es zu Problemen kommen, die nicht selten den „Falschen“ treffen. 

4. Spielverlegungen
Grundsätzlich sind die im Spielplan angegebenen Spieltermine für beide Mannschaften bindend. In Ausnahmefällen und mit beidseitigem Einverständnis kann ein Spiel auch vorverlegt werden. Allerdings darf dieses Einverständnis nicht vorausgesetzt werden. Es ist nicht als unfair anzusehen, wenn eine Mannschaft darauf besteht, ein Spiel an dem offiziellen Termin auszutragen. 

Da es bei der Erstellung des Spielplanes nicht immer möglich ist, alle Terminwünsche der Vereine zu berücksichtigen, kann es durchaus vorkommen, dass einer Mannschaft zum festgelegten Termin keine Halle zur Verfügung steht. In diesem Falle empfiehlt der Spielausschuss folgende Maßnahmen:

a) Heimrechttausch

b) Verzicht auf Heimrecht

c) Austragung in neutraler Halle

d) Vorverlegung

Die Vorschläge sind nicht unbedingt in der Reihenfolge umzusetzen; allerdings bedingen die Maßnahmen a, b und d das Einverständnis beider Vereine/Mannschaften.

Neu ab 2010/2011:

Spieler/innen, die an einem vorverlegten Spiel teilnehmen, dürfen am offiziellen Spieltag in keiner anderen Mannschaft mehr eingesetzt werden - vgl. BBV-SpO § 41 Nr. 7 (3). 
Bei Vergehen wird der Mannschaftskampf der zeitlich später stattfindenden Begegnung gem. C) a) der Durchführungsbestimmungen als kampflos verloren gewertet.
Sollte ein Spiel im Ausnahmefall nach hinten verlegt worden sein, ist diese Regelung analog anzuwenden. Es werden in diesem Falle die Spiele des/der betroffenen Spielers/in in der nach hinten verlegten Begegnung als verloren gewertet.  

5. Problemlösungen bei Spielen ohne Schiedsrichter

Sollte bei einem Spiel ohne Schiedsrichter nach einem strittigen Ball absolut keine Einigung über die Wertung des zuletzt gespielten Ballwechsels erzielt, und eine angebotene Ballwiederholung abgelehnt werden, kann eine Entscheidung durch Los in Betracht gezogen werden. 

Da der Los-Entscheid nicht in der Spielordnung verankert ist, kann der Los-Entscheid sowie der weitere Spielverlauf unter Protest durchgeführt werden.

Empfohlen wird jedoch eine Ballwiederholung als sportliche Variante.

Wenn es zu keiner Einigung kommt: Los-Entscheid, jedoch mit Eintragung in den Spielbericht (dies muss jedoch sofort bei Eintreten des Falles erfolgen) – möglicher Eintrag:

Die „Mannschaft XYZ“  setzt das Spiel (z.B.) DD) beim Stand von. . . im... Satz mit Los Entscheid unter Protestvorbehalt fort. 

